
A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN
1. GELTUNGSBEREICH / ABGRENZUNG
1.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

1.2 •—•—•—' Abgrenzung des MaRes der baulichen Nutzung / unterschiedlicher OK Erdgeschossfußboden
1.3 Abgrenzung unterschiedlicher Bauweise

2. ART DER BAULICHEN
2.1 WA1

NUTZUNG
Allgemeines Wohngebiet, z.ß. WA 1

3.
3.1
3.2
13
14

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

5.
5.1

5.2

6.
6.1

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GR 135 zulässige Grundtlache als Höchstmaß. z.B.GR 135 (m^l
GF 375 zulässige Geschossfläche als Höchstmaß, z.B. GF 375 (m^l
0-6 zulässige-Gfundflächenzahl als Höchstmaß gemäß- §-19 Abs. 4 BauNVO, z.B. 0,6
wHf6.50 zulässige Wandhöhe WHp. als Höchstmaß, hier WHp6,50 (m). siehe Festsetzung durch Text C12.2.2

BAUWEISE^ BAUGRENZEN
------------------ Baugrenze

A nur Hausgruppen zulässig

A nur Einzelhäuser zulässig

A nur Doppelhäuser zulässig

VERKEHRSFLÄCHEN
------------------ Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Verkehrsfläche

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN
O Fläche für Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung; Trafostation

7. GRÜNORDNUNG
/Ol-,

7.1 zu pflanzender Baum (gemäß Artenlisfe unter Hinweise)
7.2 ^ \ ' Flache für Anpflanzungen - Ortsrandeingrünung

7.3 Straßenbegleitgrün / Verkehrsgrün

8. SONSTIGE FESTSETZUNGEN
8.1 ^---------- ► verbindliche First- und Hauptbaukörperrichtung

8.2 35" zulässige Dachneigung als Höchstmaß, hier 35°(Höchstmaßl
8.3 ”^K545,75 OK fertiger Erdgeschosstußboden als Höchstmaß. z.B. OK 545.75 (m ü.NNl

544,80 Rohdecke Erdgeschossfußboden als Mindestmaß, z.B. OK RD 544,80 (m ü.NNl
8.4 _____  Flächen für Garagen und Nebenanlagen
8.5 +—^-2—^ Maßlinie mif Maßangabe in Meter, z.B. 7,0 (m)

8.6 Kennzeichnung von schutzbedürftigen Außenflächen;
Außenflächen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von Wohnungen müssen mindestens folgendes 
resultierendes bewertetes Bauscnalldämm-Maß aufweisen;
erf. R'w.res.ges = 36 dB

erf. R'w.res.ges = 37 dB

erf. R'w.res.ges = 38 dB

erf, R'w.res.ges = 39 dB

erf. R'w.res.ges = 40 dB

erf. R'w.res.ges = 41 dB

erf. R'w.res.ges = 44 dB

B. HINVVEISE, KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
Grundsfücksgrenze 
Flurnummer

vorhandene Gebäude, außerhalb des räumlichen Gelfungsbereichs

Fixpunkt Kote Oberkante Kanaldeckel. Bestand, bezogen auf NN, z.B. OK 544,71 (ü.NNl

aufzuhebende Grundstücksgrenze

Baumbestand, außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs

Füllschema der Nutzungsschablone 
1;Art der baulichen Nutzung
2;Maß der baulichen Nutzung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO 
IBauweise
4;zulässige Wandhöhe 
5;zulässige Oachneigung

Nummerierung der Bauparzellen mit Angabe der vorgeschlagenen Grundstückstücksgröße, z.B. 7 748m^ 
Höhenlinie mit Angabe der Höhe ü.NN. z.B. 546.5 (m ü.NN)

Erdwall, außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs 

Gliederung Verkehrsfläche, Besfänd mit Bezeichnung

ermitteltes Oberschwemmungsnebiet gemäß Bestandsplan "Interkommunales Integrales Hochwasser- 
und Rückhaltekonzept''. Büro 3elhoff GmbH,

C. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
1.1 Allgemeines Wohngebiet - WA -
1.1.1 Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen im Sinne des 

§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind nicht zulässig.
1.1.2 Ausnahmen im Sinne des § 4 Abs. 3 BauNVO - Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 

Gewerbebetriebe. Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen sind nicht zulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
2.1 GRUND- UND GESEHOSSFLÄEHE
2.1.1 Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Grund- und Geschosstlächen festgesetzt.
2.1.2 Die zulässige Grundfläche darf um 15 % durch die Grundflächen von Terrassen, Baikonen und Vordächer überschritten werden.
2.1.3 Die Flächen von Aufenthaltsräumen i.S. des Art. 45 BayBO in anderen Geschossen als Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen 

gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände sind bei der Ermittlung der Geschossfläche mifzurechnen.
2.1.4 Gemäß § 19 Abs. 4 Safz 3 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen der in

§ 19 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1-3 BauNVO bezeichneten Anlagen im WA 2, WA 3, WA 5 bis zu einer GRZ von maximal 0,6 sowie 
im WA 1 und WA 4 bis zu einer GRZ von maximal 0.8 überschritten werden.

2.2 WANDHOHE / HÖHENLAGE
2.2.1 Das zulässige Höchstmaß der Höhenlage der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens - OK - von baulichen Anlagen 

wird als Höhenkofe in m ü.NN festgesefzf und isf der Planzeichnung zu enfnehraen.
2.2.2 Als Wandhöhe - WHp - gilt das Maß von der Oberkante Fertigfußboden EG bis zum Schnitfpunkt der Wand mit der Dachhaut, 

jeweils gemessen an der Traufseite, oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

3. BAUWEISE UND OBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die im Plan eingezeichneten Baugrenzen festgesetzt.
12 Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Terrassen, Terrassenüberdachungen und Baikone ist bis zu

einer Tiefe von 3.0 m zulässig.

4. GRÜNORDNUNG UND ÄRTENSCHUTZ
4.1 Grünordnung
4.1.1 Geringe Abweichungen der Lage der zu pflanzenden Bäume von den im Bebauungsplan dargesfellten Sfandorfen sind 

bis zu 3,0 m zulässig; die Anzähl isf beizubehalfen.
4.1.2 Die Ortsrandeingrünung gemäß Festsetzung A.7.2 ist zu mindestens 75 % mit heimischen, standortgerechten Sträuchern 

gemäß Pflanzenliste mit einem Pflanzabstand von 1.25 m zu bepflanzen. Die Haupffläche isf anzusäen. Für die 
Baumpflanzungen gemäß Planzeichnung sind heimische, standortgerechte Laubbäume 1. Wuchsordnung gemäß Pflanzenliste 
(unter Hinweisel zu verwenden. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie das Mulchen der Fläche ist 
unzulässig. Die Errichtung von Nebenanlagen ist auf der gesamfen Flache unzulässig.

4.1.3 Die Flachen des öffenflichen Straßenbegleitgrüns sind mit einer blumenreichen, autochthonen Mischung als Magerrasen 
auszubilden und zweimal jährlich zu mähen. Die 1. Mahd darf frühestens ab dem 15.6. erfolgen.
Das Schnitfgut isf abzutransportieren. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.

4.1.4 Je Baugrundstück sind mindestens zwei Laubbäume 2. Wuchsordnung oder Obstbäume lokaltypischer Sorten gern. Pflanzenliste 
(unter Hinweisel zu pflanzen. Die Bäume der Ortsrandeingrünung können raitgerechnet werden.

4.1.5 Die Freiflächen der Baugrundstücke, welche weder tür Stellplätze, Zugänge oder Zufahrten genutzt werden, sind 
wasserdurchlässig zu belassen und gärtnerisch zu gestalten bzw. als Rasen anzusäen und dauerhaft zu unterhalten.
Die Verwendung von Ziersträuchern ist zulässig.
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4.1.6 Die Gehölzpflanzungen sind spätestens in der Vegetationsperiode nach Fertigstellung der Hauptgebäude auf dem jeweiligen 
Grundstück vorzunehmen.

4.1.7 Die nach den Festsetzungen neu zu pflanzenden Gehölze sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Ausfall sind sie 
gemäß den Angaben des Bebauungsplans zu ersefzen.

4.1.8 Die Orfsrandeingrünung ist zu mindestens 75% mit heimischen, standortgerechten Sträuchern gern. Pflanzenliste mit einem 
Pflanzabstand von 1,25 m zu bepflanzen.
Mindestpflanzgualitäfen;
Bäume I.Wuchsordnung; Hochstamm, 3xv., StU18-20 Obstbäume: Hochstamm, 3xv., StU10-12
Bäume 2.Wuchsordnung; Hochstamm, 3xv„ StU16-18 Sträuchen; 2xv., 4-5 Triebe, 100-150 cm
An den Engstellen -geringer Abstand zwischen Eingrünung und Baugrenzen- sind Sträuchen von max.3 m Breite anzuptlanzen.

4.1.9 Die Pflanzung von Blau-Fichfen, Lebensbäumen (Thuja) und anderen fremdländischen Nadelgehölzen ist nicht zulässig.
4.2 Artenschutz
4.2.1 Zur Verhinderung der Beeinträchtigung von Vogelbruten hat die Beseitigung der Vegetationsdecke außerhalb der Vogelbrutzeit 

von September bis Ende Februar zu ertolgen.
4.2.2 Die Erschließung der zur Bebauung vorgesehenen Flächen hat über die durch die Vorhabensbereiche definierten Bereiche oder 

bestehenden Wege zu erfolgen.
4.2.3 Vogelgefährdende transparente Durchgänge oder stark spiegelnde Glasflächen sind unzulässig. Die Anbringung von 

Greifvogelsilhoueffen ist nicht erlaubt.

5. GARAGEN, STELLPLÄTZE, CÄRPORTS UND NEBENANLAGEN
5.1 Garagen und Earports
5.1.1 Garagen und Earports sind nur innerhalb der Flächen für Garagen und Nebenanlagen sowie innerhalb der überbaubaren

Flächen zulässig.
5.2 Stellpläfze
5.2.1 Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der Flächen für Garagen und Nebenanlagen / der überbaubaren Flächen zulässig.
5.3 Tiefgaragen

Im WA 1 und WA 4 sind Tiefgaragen innerhalb und außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.
5.4 Die Zahl der notwendigen Stellplätze ist gemäß der Stellplatzsatzung der Gemeinde Hohenlinden in der jeweils gültigen 

Fassung nachzuweisen.
5.5 Je Baugrundstück ist außerhalb der überbaubaren Flächen, außerhalb der Flächen für Garagen und Nebenanlagen sowie 

außerhalb der Flächen für Anpflanzungen/Ortsrandeingrünung gemäß Fesfsetzung A17.2 als untergeordnete Nebenanlage 
i.S.des § 14 Abs.1 BauNVO bis zu einer Grundfläche von 15 m^ zulässig.

5.6 Zum Erhall der Versickerungsfähigkeif des Bodens muss die Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt bleiben. 
Zufahrts-, Wege- und Stellplatzflächen usw. dürfen nur mif versickerungsfähigen Belagsmaterialen befestigt werden.

9. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt an Versorgungseinrichtungen verschiedener Versorgungsträger 
Bei Bauarbeiten ist auf die Sicherheifsbesfimmungen der Ver- und Enfsorgungsfräger zu achfen. Baumpflanzungen müssei 
Mindestabstand von 2,5 m zu vorhandenen oder geplanten unterirdischen Ver- oder Entsorgungsleitungen einhalten. Bei 
Abständen ist je nach Leitungsart der Einsatz von Schutzmaßnahmen zu prüfen. Sämtliche Bau- und Pflanzmaßnahmen im 
von Ver- und Enfsorgungsleitungen sind deshalb rechfzeitig mit den zuständigen Ver- und Entsorgungsträgern abzustimn 
Auf das "Merkblaff Bäume, unferirdische Leifungen und Kanäle" der FSGV, Ausgabe 2013, wird hingewiesen.
Es wird empfohlen, die erforderlichen Kabel Verteiler bündig mit dem Leistenstein auf Privatgrund anzuordnen, um den 
gemeindlichen Winterdienst nicht unnötig zu beeinträchtigen.

10. Die in diesem Bebauungsplan genannten DIN-Normenblätter, ISO-Normen und VOI-Richtlinien sind beim Beuth Verlag GmbH, 
Berlin, zu beziehen. Die genannten Normen und Richtlinien liegen in der Bauverwaltung der Gemeinde Hohenlinden zur 
Einsichtnahme bereit. Zudem sind sie beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert hinterlegt.

11. Für die Bepflanzungen sind überwiegend folgende Arten zu verwenden;
Bäume 1. Wuchsordnunq ________________________________________________________________
Acer platanoides
Tilia cordata
Bäume 2. Wuchsordnunq

Spitz-Ahorn
Winter-Linde

Quercus robur Stiel-Eiche

Acer campestre Feld-Ahorn Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogel-Kirsche Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia 
Sträucher

Eberesche Obstbäume lokaltypischer Sorten

Amelanchier ovalis Echte Felsenbirne Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel Euonymus europaeus Pfaftenhütchen
Ligustrum vulgare Liguster Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere
Rosa canina Hunds-Rose Rosa multiflora Vielblütige Rose
Sambucus nigra
Viburnum opulus

Schwarzer Holunder 
Wasser-Schneeball

Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Bezüglich vorhandener Baumbestände sind die Vorschritten nach DIN 18920:2017-07 zum Schutz von Bäumen und 
Pflanzbeständen bei Baumaßnahmen zu beachten.

Aut die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Pflanzungen nach Art. 47 - Art. 53 des Gesetzes zur Ausführun 
des bürgerlichen Gesetzbuches und anderer Gesetze (AGBGBI wird hingewiesen.

6. FASSADEN- UND BAUGESTALTUNG, GELÄNDEVERÄNDERUNGEN
6.1 Grellfarbige oder glänzende Fassadenflächen oder Verfliesungen sind nicht zulässig.
6.2 Lichtgräben zur Belichtung von Kellerfenstern anstelle von Kellerlichtschächten sind nicht zulässig.
6.3 Es sind ausschließlich Satteldächer zulässig. Die Dächer sind mit Ton- oder gleichfarbigen Betondachziegeln 

in Rot-, Braun- oder Anthrazittönen zu decken.
Dies gilt nicht für unfergeordnefe Anbauten, wie z.B. Wintergärten, Vordächer, Terrassenüberdachungen etc..

6.4 Grellfarbige oder auf Dauer glänzende Dacheindeckungsmaterialien sind nicht zulässig.
6.5 Bis zu einer Außenwandlänge von 16,0 m ist je Trautseite 1 Quergiebel in einer Breite bis zu einem Drittel der jeweiligen 

Außenwand, höchstens jedoch 5,0 m zulässig. Bei Außenwandlängen über 16,0 m sind je Trautseite 2 Quergiebel in einer 
Breite von max. 3,0 m zulässig. Der First des Quergiebels ist mindestens 0,5 m unter dem First des Hauptdaches anzuordnen. 
Quergiebel sind nur ab einer Dachneigung von mindestens 30°zulässig.
Im Übrigen sind Dachautbauten ausschließlich in Form von Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren zulässig.

6.6 Dacheinschnitte sind nicht zulässig.
6.7 Aneinandergebaute Wintergärten bei Doppelhäusern müssen profil- und gestaltungsgleich ausgeführt werden.

Der hierfür erforderliche ein- bzw. beidseitige Grenzanbau ist zulässig.
6.8 Garagen an der gemeinsamen Grundstücksgrenze sind profil- und gestaltungsgleich auszuführen.

7. ABSTÄNDSFLÄCHEN
7.1 Die Geltung der Regelungen des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO in der jeweils gültigen Fassung wird angeordnet.

8. WASSERHAUSHALT
8.1 Keller sind wasserdicht auszuführen.
8.2 Gebäude sind bis zur Oberkanfe Rohdecke EG bzw. bis mindestens 25 cm über Gelände so zu gestalten, dass in der Fläche ab­

fließender Sfarkregen nicht eindringen kann. Keller sowie sämtliche Kelleröffnungen, wie z.B. Lichtschächte, Treppenabgänge, 
Kellerfenster, Be- und Entlüftungen, Wanddurchführungen etc., sind wasserdicht gegen Grund- und Oberflächenwasser 
auszuführen. Bei barrierefreier Ausführung sind entsprechende Maßnahmen zu treffen, wie z.B. Errichtung von Rampen.

9. EINFRIEDUNGEN
9.1 Eintriedungen sind bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig und ohne durchlautenden Sockel, nur mit 

Punktfundamenten und einem für Kleinsäuger durchlässigen Bodenabstand von mindestens 10 cm zu errichten.
9.2 Einfriedungen im Bereich der Grundstocks-, Stellplatz- oder Garagenzutahrten sind nicht zulässig.
9.3 Es sind nur Maschendrahtzäune und Holzzäune mit senkrechter Lattung zulässig.

10. IMMISSIONSSCHUTZ
10.1 Im Planungsgebiet sind an allen Fassaden und Dachflächen, hinter denen sich schutzbedürftige Räume

(z.B. Aufenthaltsräume in Wohnungen. Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten. Unterrichtsraume und Ähnliches;
Büroräume und Ähnliches) befinden, bei Errichtung und Änderung der Gebäude technische Vorkehrungen zum Schutz vor 
Außenlärm vorzusehen, die gewährleisten, dass die nachfolgenden Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbäu- 
teilen eingehalten werden.
Zur Festlegung der Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen für Aufenthaltsräume in Wohnungen sind 
die Schalldämm-Maße gemäß Festsetzungen durch Planzeichen A) 8.6 zugrunde zu legen.
An allen anderen nicht gekennzeichneten Fassaden muss das Schalldämm-Maßmindestens R'w.ges = 35 dB betragen.
Bei Außenbauteilen von Büroräumen und Räumen ähnlicher Schutzbedürftigkeit gelten um jeweils 5 dB geringere Antorderungen.

10.2 Sötern Fassaden von der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze abrücken, gelten die genannten Schalldämm-Maße ebenso 
für alle parallel zu dieser Baugrenze ausgerichteten Fassaden.

10.3 Im gesamten Geltungsbereich müssen Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können (Schlaf- und Kinderzimmerl, 
Einrichtungen zur Raumbelüttung erhalten, die gewährleisten, dass in dem für den hygienischen Luftwechsel erforderlichen 
Zustand (Nennlüftung) die festgesetzten Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegen Außenlärm eingehalten werden. 
Solche Einrichtungen könnten beispielsweise sein.- vorgebaute Pufterräume, Prallscheiben, Spezialfenster mit erhöhtem 
Schallschutz bei Lüftungsfunktion, Schalldämmlüfter, u.a.

10.4 Von diesen Festsetzungen kann gemäß § 31 BauGB im Einzelfall abgewichen werden, wenn im Rahmen des Baugenehmigungs­
verfahrens durch eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wird, dass auch geringere Anforderungen an den 
baulichen Schallschutz und geringere Schalldämm-Maße unter Beachtung der gültigen baurechtlichen Anforderungen möglich 
sind, um die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten.

10.5 Luftwärmepumpen
Es ist nur die Errichtung solcher Luftwärmepumpen zulässig, deren ins Freie abgestrahlter immissionswirksamer Schall­
leistungspegel Ly,;^= 50 dBIAI nicht überschritten wird und einen Mindestabstand von 7 m zum nächstgelegenen Immissionsort 
einhält. Sollte dies nicht möglich sein, sind geeignete Schallschutzmaßnahmen zu treffen.

D. HINWEISE DURCH TEXT
1. Auf die geltenden kommunalen Verordnungen und Satzungen der Gemeinde Hohenlinden in der jeweils 

gültigen Fassung wird hingewiesen.

2. Der Grundschutz des abwehrenden Brandschutzes wird über eine ausreichende Löschwasserversorgung durch die Gemeinde 
gewährleistet. Darüber hinausgehende Belange und Anforderungen an den baulichen und abwehrenden Brandschufz sind
in der Planfolge vom Bauwerber. Grundsfückseigner und Planer eigenverantwortlich zu prüfen.
Auf die Besfimmungen des Abschnitt V der BayBO wird verwiesen.
Feuerwehrzutahrten und - Zugänge sind gemäß den "Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr" herzusfellen.

3. Auf den Schutz des Mutterbodens nach § 202 BauGB wird hingewiesen.

4. Niederschlagswasserbeseitigung:
Es wird darauf hingewiesen, dass unverschmufztes Niederschlagswasser zu versickern ist. Dabei soll als primäre Lösung eine 
ortsnahe flächenhafte Versickerung über eine geeignete Oberbodenschicht angestrebt werden.
Diese ist bei Einhaltung der Randbedingungen der NWFreiV (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung) genehmigungstrei.
Je Versickerungsanlage dürfen dabei höchstens 1.000 m^ befestigte Fläche angeschlossen werden.
Ist eine Flächenversickerung nicht möglich, so ist einer linienförmigen unferirdischen Versickerung über (Mulden-I Rigolen der 
Vorzug vor einer punkfuellen Versickerung über Sickerschächte zu geben. Bei der Versickerung in das Grundwasser sind die 
"Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser"(TRENGWI einzuhalten. 
Soll von den TRENGW abgewichen werden, ist ein Wasserrechtsvertahren durchzuführen.
Das DWA-Arbeifsblaff A 138 "Planung. Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser'' ist zu beachten. 
Nähere Hinweise zum erlaubnisfreien Versickern von Niederschlagswasser und ein kostenloses Programm des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelf gibt es unter;
https;//www.lfu.bayern.de/wasser/umgang_mit_niederschlagswasser/versickerung/erlaubnisfreie_versickerung/index.htm
Flächenversiegelung:
Im Allgemeinen soll darauf geachtet werden, die Flächenversiegelung so gering wie möglich zu halten. Auf die Veröffentlichung 
des Landesamtes für Umwelt "Praxisratgeber für den Grundstückseigentümer. Regenwasserversickerung Gestaltung von Wegen 
und Plätzen" wird verwiesen; http://www.bestellen.bayern.de/shQplink/lfw-Wäs.00157.htm
Die erforderlichen Berechnungen und Planungen sind durch einen qualifizierten Fachplaner durchzuführen und vor Ausführung 
mittels eines Entwässerungsplanes der Gemeinde zur Genehmigung vorzulegen.
Es dürfen keine Geländeveränderungen (Auffüllungen, Aufkantungen etc.) durchgeführt werden, die wild abfließendes 
Wasser aufsfauen oder schädlich umlenken können (§ 37 WHGl.
Die Gebäudetechnik, insbesondere die Heizungs-, Abwasser- und Elektroinstallation muss mindestens an das HO 100 angepasst sein. 
Die wesentlichen Anlagenteile sind, soweit möglich, oberhalb der HQIOO-Kote zu errichten. Die Auttriebs- und Rückstausicherheit 
sowie die Dichtheit und Funktionstähigkeit aller betroftenen Anlagen sind auch beim Bemessungshochwasser zu gewährleisten.

5. Das Planungsgebiet ist nach bisheriger Erkenntnis der Gemeinde Hohenlinden altlastenfrei. Nachforschungen haben 
keine Verdachfsmomente für das Planungsgebiet ergeben.

6. Imraissionsschutz
Aut die Prognose der einwirkenden Verkehrsgeräuschimmissionen sowie der Geräuschimmissionen aus gewerblichen Anlagen,
Gemeinde Hohenlinden, Bebauungsplan Br. 29 "Altstockach", Bericht Nr. 5462/BI/mec, 09.07.2019, Steger & Partner GmbH 
Lärmschutzberatung, München, wird hingewiesen.
Es wird empfohlen, bei der Grundrissorientierung darauf zu achten, dass Schlaf- und Kinderzimmer möglichst auf der leiseren 
Südseite angeordnet werden sowie die Garagenbauwerke im Bereich der Hauptstraße zusammenzulegen und so zu gestalten, 
dass sie als Lärmabschirmung gegenüber dem Verkehrslärm dienen können.

7. Durch die vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe sowie durch die landwirtschaftliche Nutzung angrenzender Grundstücks­
flächen ist mit landwirtschaftlichen Immissionen zu rechnen. Diese können auch an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen 
aufreten. Die Bewirtschaftung dieser Flächen ist ohne Einschränkung zu dulden, sotern diese nach ortsüblichen Verfahren 
und guter fachlicher Praxis durchgeführt wird.

8. Es können ggf. Bodendenkmäler vorhanden sein. Vorsorglich wird auf die Meldepflicht nach Art. 8 DSchG, sowie den Erhalt 
der Bodendenkmäler gemäß Art. 1 DSchG und die denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 DSchG für Bodeneingriffe 
jeder Arf hingewiesen.

13. Zur Sicherstellung der Freiflächengestaltung ist mit dem Bauantrag ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan vorzule 
in dem insbesondere die Beptlanzung sowie die Art der Flächenbefestigungen im Außenraum etc. gemäß den Festsetzunge 
dieses Bebauungsplans nachzuweisen ist.

VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 30.07.2018 gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans 

"Altstockach-Ost" gemäß § 13 b BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 31.10.2019
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

2. Mit der Planfassung vom 28.10.2019 erfolgte die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
wesentlichen Auswirkungen der Planung in der Zeit vom 31.10.2019 bis 15.11.2019 gemäß § 13 b i.V.m, § 13a Abs. 3 Nr. ;

3. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 28.10.2019 wurde mit der Begründung gemäß § 13b i.V.m. § 13a Ab; 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.12.2019 bis einschließlich 09.01.2020 öffentlich ausgelegt.

4. Die Behörden und sonstigen Träger ötfentlicher Belange wurden gemäß § 13b i.V.m. §13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 4 Abs. 2 B 
in der Zeit vom 02.12.2019 bis einschließlich 09.01.2020 beteiligt.

5. Die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurtes in der Fassung vom 27.01.2020 gemäß § 4a Abs. 3 BauGI 
der Zeit vom 13.02.2020 bis einschließlich 13.03.2020 stattgefunden.
Gleichzeitig fand die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange statt.

6. Die Gemeinde Hohenlinden hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 14.04.2020 den Bebauungsplan in der Fassung vom 1^ 
^jwß::ip4bs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Jyi-
I Hohenlinden, den..ÄD.,

Ludwig Maurer, Ers
, (SifegglT.:;--!-^ ,1:^7 
W-v, /

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan Nr. 29 "Altstockach-Ost" wurde am .. ßMim.... gemäß § 10

Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan Nr. 29 "Altstockach-Ost" mit Begründung in der Fasse 
vom 14.04.2020 wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalte 
und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechfsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der 
Bekanntmachung hingewiesen.

Hohenlinden, den....P^^ OAOf-l

7l§ieget)',' .<
Ludwig Maurer,^ster Bürgermeister

GEMEINDE HOHENLINDEN
Landkreis Ebersberg Reg.Bez.Oberbayern

BEBAUUNGSPLAN Nr. 29 "Altstockach Ost" 
mit integrierter Grünordnung

im Verfahren nach § 13b BauGB
Plandatum: 28.10.2019, geändert 27.01.2020, geändert 14.04.2020

Die GEMEINDE HOHENLINDEN erlässt aufgrund der 
§§ 1 bis 4, 8, 9. 10,13, 13a und 13b des Baugesetzbuches (BauGB),
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
Planzeichenverordnung (PlanzVI,
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaaf Bayern 
§ 11 des Bundesnafurschutzgesetzes (BNatSchG) LV. mit 
Art. 4 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchGl
diesen Bebauungsplan in der Fassung vom 14.04.2020 bestehend aus Planzeichnung und Textteil als
SATZUNG.

.Hohenlinden.... q^n ..iy..0i..2fi33.
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